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5 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss
aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des
Vorstands. Er ist nur zum Schluss
Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.
Der Ausschluss erfolgt:

Kalenderjahres unter Einhaltung einer

a) bei groben wiederholten Verstößen gegen das Vereinsinteresse, wobei als ein
Grund zum Ausschluss auch ein unfaires sportliches Verhalten gegenüber
anderen Vereinsmitgliedern oder schwenriegendes Fehlverhalten innerhalb der
Vereinskameradschaft gilt.

b) wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Vereinsleben
soweit dieses im Zusammenhang mit dem Hundesport steht.

c) beigroben wiederholten Verstößen gegen die Satzung,
Das Mitglied kann zudem ausgeschlossen wercien, wenn es trotz zweimaliger Mahnung
mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist und seit Absendung des zweiten
Mahnbescheides mehr als 3 Monate vergangen sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied
durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen
alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des
Vereins auf bestehende Forderungen.

§ 6 Mitgliedbeiträge

eines

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben,
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung
der Beitragspflicht befreit.

§ 7 Organe des Vereins

die Höhe des Jahresbeitrages und
festgelegt. Ehrenmitglieder sind von

Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ I Vorstand

Der Vorstand besteht aus 5 Personen, dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertretenden
Vorsitzenden, dem Kassenwart , dem Schriftführer und dem Platzwart.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands,
darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende vertreten.

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit diese nicht
einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen
insbesondere, Führung der laufenden Geschäfte, Vorbereitung und Einberufung der
Mitgliederversammlung sowie die Aufstellung der Tagesordnung, Einberufung der
Mitgliederversammlung, Beschussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von
Mitgliedern, Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, Vorbereitung
eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung eines Jahresberichtes, Vorlage
der Jahresplanung. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als
Vorstandsmitglied. 
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